Übersicht: Die wichtigsten Rechte der Schwerbehindertenvertretung

	Rechte
	Regelung im SGB IX

	Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Arbeitnehmenden
	§ 178 Abs. 1

	Recht auf eine unverzügliche und umfassende Information in allen Angelegenheiten, die einen schwerbehinderten Arbeitnehmer oder eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin als Individuum bzw. die Gruppe der schwerbehinderten Menschen betreffen; das bedeutet auch, dass der/die Arbeitgebende die Vertretung über Vermittlungsvorschläge der Bundesagentur für Arbeit informiert – die Möglichkeit der Einsicht in Bewerbungsunterlagen ist in dieses Recht ebenfalls eingeschlossen.
	§ 178 Abs. 2

	Anhörungsrechte in allen Angelegenheiten, die den Einzelnen / die Einzelne oder die Gruppe schwerbehinderter Menschen betreffen, vor der Entscheidung des/der Arbeitgebenden
	§ 178 Abs. 2

	Notwendige Mitwirkung an der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, sonst Kündigung unwirksam
	§ 178 Abs. 2 Satz 3

	Beratende Teilnahme an allen Sitzungen des Betriebsrats und seiner Ausschüsse
	§ 178 Abs. 4

	Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses
	§ 178 Abs. 4

	Recht auf Aussetzung von Entscheidungen des Arbeitgebers und des Betriebsrats
	§ 178 Abs. 2 Satz 2

	Teilnahmerecht an den Monats- / Vierteljahresgesprächen zwischen Arbeitgebendem/r und Betriebsrat
	§ 178 Abs. 5

	Teilnahme- und Rederechte bei Betriebsversammlungen
	§ 178 Abs. 5

	Durchführung einer Versammlung schwerbehinderter Arbeitnehmender
	§ 178 Abs. 6

	Einflussnahme auf die Tagesordnung der Sitzung des Betriebsrats
	§ 178 Abs. 4

	Verhandlungen über eine Inklusionsvereinbarung
	§ 166 Abs. 1

	Anspruch auf Klärung der Prävention durch die Unternehmens- oder Dienststellenleitung, insbesondere im Rahmen eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
	§ 167 Abs. 2

	Überwachung der gesetzlichen Verpflichtung der Unternehmens- oder Dienststellenleitung zur Prävention bei Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis
	§ 167 Abs. 1 i. V. m. § 178 Abs. 1



